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^13. Stuhm, Sonnabend, den 34-. März.
Redaction: das Landrathsamt. — Expedition: Wernersche Buchdrnckerei. 184»7.

11m das Uebermaaß der forstvcrsvrgungSbercchtiglcn Anwärter thunlichst zu vermindern, ist durch 

Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 14. November v. I. genehmigt worden, daß denjenigen sorstvcrsorgungs- 
bcrcchtigten Jägern, für welche der Forst-Versorgungs-Schcin vor dem 14. November v. I. ansgcfertigt 
worden ist, gegen Verzichtlcistnng auf den Forstversorgungs-Ansprnch eine Abfindung durch Gewährung der 
Juvaliden-Pcnsion 4. Klaffe ihrer militairischen Charge bewilligt werden kann.

Den Anwärtern, welche diese Abfindung zu erhalten wünschen, kann außerdem, wenn ihre moralische 
Führung untadelhast ist, auf ihren Wunsch statt des abzngebcndeu unbeschränkten Forstversorgungs-Scheins 
ein beschränkter ertheilt werden, welcher dem Inhaber die Besähigung gewährt, auf das Holzdiebstahls-Gc- 
setz vereidigt zu werden, die Befngniß znm Waffcngebrauche bei Ausübung des Forst- und Jagdschutzdienstes 
auch der Privat-Forst- und Jagd-Besitzer zu erlangen und noch auf solchen Forststellen angestellt zu werden, 

- zu denen mit dem unbeschränkten Forstvcrsorgungsscheine versehene Anwärter nicht vorhanden sind. Siehe 
tztz 43 bis 47 des Regulativs vom 1. December 1864.

Die Gewährung dieser Abfindung ist jedoch nur zuläßig, wenn sie vor Ablauf desjenigen Termins, an welchem 
die Forstvcrsorgungs-Bcrechtiguug nach den desfallsigen Bestimmungen von selbst erlischt, und jedenfalls noch 
vor dem 1. April 1868 bei der Inspektion der Jäger und Schützen von dem Anwärter nachgesucht wird.

Die älteren sorstversvrgungsbercchtigtcn Jäger, welche keine zuvcrläßige Aussicht haben, noch vor 
Vollendung desjenigen Lebensalters, mit welchem die Absetzung von der Forstvcrsorgungsliste eintritl und 
die Anstellungsbcrechtignng erlischt, zur definitiven oder probeweise» Anstellung aus einer als Versorgung 
geltenden Königl. oder Kommunal-Förster-Stelle zu gelangen, namentlich auch diejenigen, welche im Kommu
nal- oder Privat-Dienste oder auf Königl. Waldwärtcr-Stellen ein Unterkommen bereits gefunden haben 
ober zu erlangen hoffen können, werden auf diese Abfindung besonders aufmerksam gemacht, indem ihnen 
hierdurch die Gelegenheit geboten wird, die nachthciligen Folgen wenigstens thcilweise von sich abzuwenden, 
welche ihnen erwachsen werden, wenn sie nach Vorschrift der Allerhöchsten KabinetS-Ordre vom 3. Novem
ber 1857 mit Ablauf des betreffenden d. h. bei den nach 20jährigcr Dienstzeit znr Forstversorgung aner
kannten Anwärtern des 50., bei den nach 19 bis 15jähriger Dienstzeit Anerkannten des 45. Lebensjahres, 
sofern sie alsdann noch nicht versorgt sind, wegen Ueberschreitung des für die Anstellung zuläßigen Alters, 
von der Forstversorgungsliste abgesctzt werden müssen, in welchem Falle ihnen, nur wenn sie die Verzöge
rung ihrer Anstellnng nicht selbst verschuldet haben, unter den desfallsigen Bedingungen allein noch der Civil- 
Vcrsorgungsschcin an Stelle des Forst-Versorgungsscheins, aber keine Militair-Pension zu Theil werden kann.

Die Königl. Regierung hat diese Verfügung durch ihr Amtsblatt und durch die Kreisblätter bal
digst zu veröffentlichen. Berlin, den 27. September 1865.

Der Finanz-Minister. Der Kriegs-Minister.
Im Anftrage. gez. v. LollelsekwiuKli. In Vertretung, gez. v. Kllsosinski.

An die Kgl. Regierung zu Marienwcrdcr.
Vorstehende Verfügung wird hierdurch zur Kenntniß der Bctheiligtcn gebracht. — In unserer An- 

wärterliste bereits notirte Forstvcrsorgungsbercchtigte haben, wenn sie die in Rede stehende Abfindnng zu 
erhalten wünschen, ihre desfallsigen Gesuche unter' Einreichung ihres Forstversorgungs-Scheins hierher zu 
richten und dabei gleichzeitig auszusprcchcn, ob ihnen etwa die Ertheilung des beschränkten Forstver
sorgungsscheins wünschcnSwerth ist.

Marienwcrdcr, den 10. November 1865.  Königl. Regierung.

Mit Bezug aus die unterm 5. März 1858 erlassene Verordnung, das Abraupen der Bäume betreffend, 
machen wir es sämmtlichen Polizeibehörden zur Pflicht, über die rechtzeitige und vollständige Befolgung 
der ertheilten Vorschriften genau zu wache» und bei vorkommenden Säumigkeiten die Vollstreckung der des
halb im tz 347 Nro. 1 des Strafgesetzbuches angedrohten Geldbußen bis zu 20 Thlr. oder Gefängniß- 
Strafe bis zu 14 Tagen hcrbeizufü'hren.

Marienwcrdcr, den 4. März 1867.Königl. Regierung. Abtbl. des Innern.

Verfügungen und Bekanntmachungen des Landraths.
M 1. Die Ortsvorstände werden hiermit angewiesen, die znr Aufnahme der Schutzpocken-Jmpfungö- 

sten pro 1867 nöthigen Formulare aus der Werncr'schen Buchdruckern abholen zu lassen, diese Listen
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anzufertigen und sie bis zum 15. April c. bei Vermeidung kostenpflichtiger Abholung in 6up1o hierher 
einzurcichcn. Bei der Aufnahme der Listen ist Folgendes zn beachten:

1. Die Listen müssen deutlich und rein geschrieben sein und in dieselben alle in früheren Jahren geborenen 
und noch nickt geimpften, ferner die in den Monaten Januar uud Februar 1867 geborenen Kinder, 
sowie auch solche eingetragen werden, welche nen zngezogeu sind.

2. Diejenigen Impflinge, welche in den Liften vom Jahre 1866 gestrichen worden, und bei welchen die 
Bemerkung: „In die Restantenlifte gesetzt" binzugesügt worden ist, sind nicht in die Listen cinzutragen, 
aber sie sind mit den andern Impflingen zugleich zur Impfling zu gcstcllcn. Diejenigen Nestaulen, 
welche verstorben oder verzogen sind, haben die Ortsvorstände dem Jmpfarzte anzuzeigen, so wie im 
letzteren Falle auch wohin sie verzogen sind.

3. Da aus den laufenden Nummern in der Liste die Anzahl der Impflinge schon von selbst ersichtlich ist, 
so bedarf es des Summirens am Schlüsse nicht, sondern es ist vielmehr daselbst

4. ein größerer leerer Raum zu Nachtragungen übrig zu lassen. '
5. Die Aufführung der Namen muß in alphabetischer Ordnung geschehen, d. h. zuerst der Familienname, 

bei ehelichen des Vaters, bei unehelichen Kindern dagegen der der Mnttcr, dann der Tausname und 
zuletzt der Stand oder das Gewerbe.

6. Der Name des Kindes muß in der betreffenden Rubrik bestimmt und das Geburtsdatum desselben zur Raum- 
ersparuug in der gewöhnlichen Abkürzung angegeben werben, z. B. statt 3. Mai 3j5., statt 8. Juli 8,7.

7. Die auf der vorderen Seile befindliche Bescheinigung ist auszufüllcn und zn unterschreiben; der Orts- 
Stempel ist nicht erforderlich.

8. Die solchergestalt ausgcnommcnen Listen werden den Herren Geistlichen, evangelischen wie katholischen,, 
zur Recherche eingcreicht und von diesen bestätigt.

Listen, welche' nicht nach diesen Anordnungen angefcrtigt sind, werden den Ortsvorstäudcn zur Um-' 
arbcituug zurückgeschickt, uud sür Auslassung von Impflingen wird verhältnißmäßige Ordnungsstrafe festge
setzt werden. Stnhm, den 2s. März 1867.

2. Zum 1. Octobcr c. soll in der Tanststummeii-Schule zu Marienburg eine Freistelle von dem 
hiesigen Kreise besetzt werden. — Zur Aufnahme geeignet, sind Knaben nnd Mädchen im Alter von 10 
bis 15 Jahren. Dieselben dürfen indessen nicht blödsinnig und in Folge dessen unbildungSfähig sein, anch 
nicht an unheilbaren oder ansteckenden Krankheiten leiden.

Die Orts-Vorstände, in deren Gemeinden sich dergleichen Kinder befinden, haben mir sofort davon 
Anzeige zu machen. Stuhm, den 27. März 1867.

.U 3. In Folge eines Rcseripts des Herrn Finanz-Ministers hat die Königl. Rcgiernng zn Marien- 
werder die bezüglich des unbefugten Sammclns von Wald-Ameisen und Amcisen-Eicru resp, des Zerstörens 
lind Zerstreueus der Ameisenhaufen bestehenden forstpolizeilichen Strafvcrordnungcn zusammengestcllt.

Dieselben sind enthalten in der Forstordnnng vom 8. Octvber 1805 nnd in der Forstpollzci-Ordnnng 
vom 28. November 1856 und lauten in Ersterer Tit. IV. 8 24:

„Wer ohne Vorbewußt uud Erlaubniß des Forsteigenthümcrs, oder des bestellten Forstbedicntcn oder 
Waldaufsehers in den Haidcn Haselnüsse pflücket, Eicheln rc. rc., anch Ameisencicr anfsucht und sammelt, 
soll, außer der Erstattung des verübten Schadens, mit Seckszehn guten Groschen oder Sechözig Groschen 
Preußisch (20Sgr.) bestraft werden." — In Letzterer 8 19 c.: „1 bis 3 Thlr. Strafe zahlt, wer unbefugt 
Ameisenhaufen zerstört und zerstreut."

Etwaige Uebertretnngen sind sofort zur Anzeige zn bringen.
Stuhm, den 26. März 1867.

M 4. Die Ortsbehördeu ersuche ich nochmals, den gegenwärtigen Aufenthaltsort des früheren Be
sitzers Gottfried Ziemcns zn ermitteln und mir mitzutheilen, damit rc. Ziemens zur Unterhaltung seiner 
Kinder angehalten werden kann. Stuhm, den 26. März 1867.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Bekanntmachung, betreffend die Regulirung des Vorfluth-Wesens in der Thiene.

In der Angelegenheit betreffend die Regulirung des Vorfluthwesens in der Thiene, bei welcher nach 
den angestellten Ermittelungen folgende Ortschaften bctheiligt sind:
rl. aus dem Stuhm er Kreise, Größe nach Magdeburger Morgen: Güldeuselde 1528,17, Grzymalla 

51,70, Domiuium Gr. und Kl. Herinqshöft 552,95, Jordanken ?, Kommerau 344,87, Laase 641,20, 
Losendorf 227,35, Mahlau 245,80, Ädl. Neudorf 343,03, Pvsilgc 1256,33, Rothhof 103,07, Schroop 
1120,13, Tessensdorf 116,06;

L. aus dem Marienburger Kreise: Escheuhorst 1848,33, Fischan 2431,13, Fischauerfeld 610,00, Grn- 
nau 2394,35, Klakendors 1125,34, Klettendorf 1563,60, Pr. Königsdorf 2724,02, Kuckuck 303,98, 
Kikvit 750,60, Lecklau 532,78, Markushof 4145,05, Notzeudorf 1395,99, Parwark 888,39, Prnppen- 
dorf 1081,69, Reickfelde 2303,59, Alt-Roscugart 1390,39, Pr. Rosengart 2456,51, Sckablau 785,25, 
Schönwiese 2128,60, Schwansdorf 2512,21, Schwansdorfhöfcheu 231,27, Sparau 426,77, Stalle 
1933,28, Thiensdvrf 831,73, ThienSdorfsce 84,57, Tbiergartb 2725,72, ThicrgarthSfelde 1342,06, 
Thörigthof 1395,27, Thörigthöfchen 1395,27, Wenzeln 1700,85;

6. aus dem Elbinqer Kreise: Kerbshorst 1561,34, MöSkenbcrg 1060,45, Roßqarteu 362,57, Strcck- 
fuß 2850,99, Unterkcrbswalde 2099,08,

habe ich zur nähern Besprechung des einzuschlagenden Verfahrens die nachstehenden Termine angesctzt: 
1. am Montag den 15. April, Morgens 10 Uhr, zu Rückfnrth im Zollkrnge,
2, am Donnerstag den 18. April, Morgens 10 Uhr, zn Marienburg bei Kröcker im kreisständischcn Lokale.
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Die Herren Thicnc-Geschworcncn und die durch Vollmacht legirimirlen Vertreter der oben genannten 
Ortschaften lade ich hierdurch ein, sich jedenfalls zu einem dieser beiden Termine, je nachdem ihnen Ort und 
Zeit bei dem einen oder dem andern besser convcnirt, zur Abgabe bestimmter Erklärungen cinzusinden. Von 
denjenigen Ortschaften, welche zu keinem der beiden Termine Vertreter schicken, muß angenommen werden, 
daß sie cS in Betreff der Regulirnng des Vorfluthweicns auf die Anordnungen der Behörden ohne Wider
spruch ankommen lassen wollen. — Als besondere Fragen der vorzulegenden Tages-Ordnung sind schon 
jetzt hcrvorzuheben:
n. Sollen die sämmtlichen natürlichen Wasserläuse, nämlich die fünfThienen nebst der alten Fischau, dem 

hohen'Graben und der Klettendorfer Vorfluth zu einem gemeinsamen KrautuugS-, Ränmnngs- und 
Vorslnthsvcrband vereinigt werben?

b. Mit welchen bei der Grundsteuer ermittelten Maaßen sind die einzelnen Feldmarken heranzuziehen? In 
dieser Beziehung wollen sich die Ortschaften, wenn gegen die obigen Zahlcnangabcn Zweifel obwalten 
sollten, rechtzeitig beim Fortschrcibungs-Bcamtcn informiren.

e. Soll die alte Looseintheilung beibehalten, oder ein gemeinsames Kataster aufgestellt werden?
6. Wie groß sind die Außcndeiche und sonstigen Parzellen, welche von der Abwässerung auszuschließen sind ? 

z. B. der Schilfwinkel zwischen Thörigihos und Posilge, der große und kleine Sackwinkel in Altroseu- 
gart und Grunau u. s. w.

e. Wird es vielleicht zweckmäßig, sein, auf die Beseitigung derartiger Abwäfferungs-Hindernisse hinzuwirken ? 
s. Sind noch andere, als die oben genannten Ortschaften zur Unterhaltung der Verfluchen heranzuziehen, 

oder bestehen sonst ungerechtfertigte Bevorzugungen nnd Befreiungen?
F. Welche Ucbclstänbe im Flußlaufe sind zu beseitigen? eine Frage, welche die Herren Thicnegeschworeuen 

nach vorheriger Vereisung des Flusses zu beantworten haben werden.
Schließlich wird bemerkt, baß in den qn. Terminen der Entwurf eines Thieuc-Statuts, ausgearbeitet 

vom Herru Baurath Stenke in Zölp, vorgelegt werden wirb.
Marienburg, den 14. März 1867.

Der Kommissarius für die Regulirung des Deich- und Vorfluth-Wesenö, Landrath

Bekanntmachung, betreffend die Regulirung des Vorsluthwesens an der Baalau und Abdaune.
Bei dem in der Uebcrschrist bezeichneten Abwässcrungssystcm sind die Ortschaften:

1. an der Baalau: s. Posilge mit 1256,33 Magdeburger Morgen, I). Stalle mit 1933,28, e. Gülben- 
felde mit 1528,17, <1. Lichtfclde mit 1473,39, e. Campenau mit 3241,26, k. Cronsncst mit 1427,57, 
A. Thiergarth mit 2725,72, Ii. Markushof mit 4145,05;

2. au der Abdaune außer den 8»b 1. und 6. genannten: i. die 4 Wcrderhufen, k. Baalau mit 674,37
Magdeb. Morgen, 1. Angustwalde mit 1329,96, in. Hohenwaldc mit 2376,75, n. Wengelwalde mit 
1681,63, o. Spitzendorf 372,88,

mit ihren gesummten resp, thcilweisen NiederungSflächen bcthciligt. — Indem ich hinsichtlich der znr Er
örterung zu stellenden Fragen auf meine heutige Bekanntmachung, betreffend die Regulirung des Tbiene- 
Abwässerungswesens verweise, ersuche ich die bctheiligten Ortschaften, mit Vollmacht versehene Deputirte zu 
dem von mir auf Dienstag, den 16. April, Morgens 10 Uhr, in dem der katholischen Kirche gegenüber
liegenden Dyckschen Gasthofe zu Thiergarth anberaumten Termine abzuscndeu.

Von Ortschaften, welche in diesem Termine nicht vertreten sein sollten, muß angenommen werden, 
daß sie es hinsichtlich der Regulirung des Vorflnthwescns lediglich auf die Entscheidung der Behörden au- 
kommen lassen wollen. — Schließlich bemerke ich, daß für den obern Flußlauf (die Baalau) ciu Statut 
vom 3. Januar 1842, für den untern Theil (die Abdaune) ein desgleichen vom 29. September 1851 
besteht und baß es sich um die Frage handeln wird, ob diese Statisten den heutigen Verhältnissen noch ent
spreche». Marienburg, den 19. März 1867.

Der Dcichregulirungs - Kommissarius, Landrath

Der Arbeiter Martin Käsler aus Dorf Neuhof, 43 Jahre alt, aus Liebstadt bei Seeburg gebürtig 
und früher aufhaltsam in Lautensee, Nositten, Trankwitz, Tiefensee, Altstadt, ist wegen mehrerer Dicbstähle 
zu verhaften. — Die Polizeibehörden und Gendarmen ersuche ich, auf denselben zu vigilireu uub ihu im 
Bctretungssalle an das hiesige Rentamts-Gefängniß abzuliescrn.

Marienburg, den 22. März 1867. Königl. StaatS-Anwaltschast.

Bekanntmachung der Holzversteigerungs-Termiue für das Königl. Forstrevier Rchhof pro II. Quartal.
1. Für den Belauf Honigfclde den 5. April, Vormittags 10 Uhr, im Kruge zu Brakau.
2. Für die Beläufc Wcishof und Rchhof den 12. April, Vormittags 10 Uhr, im Kruge zu Rachalshof. 
3 Für die Beläuse Carlsthal, Werder, Bönhof und Wolfshcide den 11. April, Vormittags 10 Uhr, 

im Kruge zu Bönhof.
Die Verkaufs-Bedingungcn werden in den LicitationS-Terminen selbst bekannt gemacht werden. 

Rehhof, den 26. März 1867. Der Oberförster.

Der am 29. August 1865 hinter dem Strafgefangenen Maurergesellen Marian Rumanowski erlassene 
Steckbrief hat durch die Wiederergreifung desselben seine Erledigung gefunden.

Graudcnz, den 14. März 1867. Königl. Zwangsanstalten.




